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lhre Anfrage zum Entscheid in der vorliegenden Sache

Sehr geehrter Herr Dr. Häring

Vorab bedaure ich sehr, dass sich der Gesundheitszustand von Herrn Aebischer derart ver-
schlechtert hat. lch wünsche ihm Kraft und alles Gute für die geplanten operativen Eingriffe.

Zum voraussichtlichen Abschluss des vorliegenden Verfahrens kann ich lhnen Folgendes
mitteilen: Mir ist bewusst, dass in der beim Venrrraltungsgericht hängigen Angelegenheit
möglichst rasch zu entscheiden ist. Demgemäss behandle ich diese Sache prioritär; der
Urtäilsantrag steht konkret in Erarbeitung. Grundsätzlich fällt die Sache in die einzelrichter-
liche Kompetenz (Art.57Abs.2 Bst. cdes Gesetzes vom 11. Juni 2009 überdie Organisa-
tion der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]), was Beschleu-

nigungspotenzial hat. Angesichts der rechtlichen Verhältnisse gebietet sich indes gemäss

nrt. S7 Abs. 6 GSOG eine Überweisung an den ordentlichen Spruchkörper (Zirkulation in

Dreierbesetzung). Mit einem Urteil bis Ende Februar 2024 kann daher kaum gerechnet wer-
den. lndes gehe ich davon aus, dass das Kollegialurteil bis Ende März2Q24 eröffnet werden

kann. Selbstverständlich ist es lhnen bzw. Herrn Aebischer überlassen, in einem früheren
Zeitpunkt Rechtsverzögerungsbeschwerde zu erheben.

Besten Dank für lhr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Die I nstruktionsrichterin

Dr. iur. Ruth ezog
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